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Arbeitnehmer & Arbeitgeber teilen sich den 
Fondsbeitrag.  
Über die Höhe der zu zahlenden Beiträge muss 
die Bundesregierung im November 2008 ent-
scheiden. 
Die Versicherten zahlen zusätzlich 0,9 % Ihres 
Einkommens in den Fond. 

Der Bund zahlt beim Start des Fonds zum 
01.01.2009 einen Zuschuss von 4 Mrd. Euro. 
Dieser steigt jährlich um 1,5 Mrd. bis die max. 
Höhe von 14 Mrd. erreicht ist. 

Krankenkassen die wirtschaftlich arbeiten, 
können einen Teil der  Beiträge an Ihre 
Mitglieder zurückzahlen. 
 
Kommt eine Krankenkasse mit Ihren  
Einnahmen nicht aus, kann sie von jedem 
Versicherten einen Zuschlag verlangen 
(Zusatzbeitrag). 

Der geplante Gesundheitsfonds erhält die  
Einnahmen aller Versicherten plus den  
Bundeszuschuss.  
An die Krankenkassen zahlt der Fonds eine 
einheitliche Pauschale pro Monat und pro Kopf, 
je nach Krankheitsrisiken der Versicherten. 


